
 

43.357\MM_200904-d.doc 
 

Speichergasse 6 – Postfach 684 – CH-3000 Bern 7   Telefon +41 31 356 20 20   Fax +41 31 356 20 30   e-mail: office@gdk-cds.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 Bern, 3. April 2009 
 
 
Leistungssistierung der Krankenversicherung:  
GDK begrüsst Eintreten der SGK-N auf Antrag zur Gesetzesänderung  

Die GDK setzt sich dafür ein, das Problem unbezahlter Prämien und sistierter Leistungen 
in der Krankenversicherung zu lösen. Sie begrüsst deshalb die positive Aufnahme eines 
entsprechenden Regelungsvorschlags der SGK des Nationalrates (SGK-N).  

Die SGK-N hat sich bereit erklärt, bei der Lösung des Problems zu helfen. Sie hat sich für eine 
parlamentarische Initiative entschieden, welche nun der Schwesterkommission zur grundsätzli-
chen Zustimmung im Sinne der Vorprüfung unterbreitet werden soll. Die GDK ist zuversichtlich, 
dass eine Gesetzesrevision bereits auf Anfang nächsten Jahres in Kraft treten kann. 

Update zur Vorgeschichte 

Über den Grundsatz einer gemeinsam zu initiierenden Regelung hatten sich die GDK und der 
Versichererverband santésuisse bereits am 23.10.2008 geeinigt. Demnach sollen die Kantone 
uneinbringliche Prämien und Kostenbeteiligungen pauschal zu 85% vergüten. Im Gegenzug 
entfällt die Leistungssistierung.  

Da sich die Formulierung eines gemeinsamen Gesetzesantrags in den Details zu verlieren droh-
te, erklärte der Vorstand der GDK die Gespräche mit santésuisse im Interesse einer raschen 
Problemlösung am 12.2.2009 für abgeschlossen. Das EDI vermittelte weitere Gespräche, wel-
che noch zu kleineren Anpassungen führten. Der Stand jener Gespräche unter der Leitung von 
Bundesrat Couchepin fand schliesslich Eingang in die erste Debatte der SGK-N.  

Problemlösung, aber kein Freibrief für Zahlungsunwillige 

Heute sind ungefähr 150'000 Personen von einer Leistungssistierung betroffen. Sie verfügen – 
trotz gesetzlichem Versicherungsobligatorium – faktisch über keinen Krankenversicherungs-
schutz. Gleichzeitig bleiben Rechnungen der Leistungserbringer unbezahlt. Dieser Missstand 
soll mit der initiierten Gesetzesänderung behoben werden.  

Der Zwang für die Versicherten, die Prämien und Kostenbeteilungen zu bezahlen, bleibt freilich 
bestehen: Säumige Versicherte, werden betrieben und bei Zahlungsfähigkeit zur Zahlung ge-
zwungen. Bei Zahlungsunfähigkeit wird ein Verlustschein ausgestellt, welcher es der Kasse 
über die folgenden 20 Jahre erlaubt, ihre Forderungen einzutreiben. 
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Weitere Hintergrundinformationen:  
Medienmittlungen vom 16.2.2009 und vom 24.10.2008 unter www.gdk-cds.ch/25.0.html  
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